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Benutzungsordnung Mediathek Feldheim 

 

Allgemein 

Die Mediathek steht vorwiegend Schülerinnen/Schülern und Lehrpersonen des Schulhauses Feldheim als 
Informations-, Lern- und Begegnungsort zur Verfügung. 

▪ Schul- und Hausordnung vom Schulhaus Feldheim gelten auch in der Mediathek und werden durch 
die Benutzungsordnung der Mediathek ergänzt. 

▪ In der Mediathek wird still gearbeitet. 

▪ Das Essen und Trinken in der Mediathek ist nicht erlaubt. 

▪ Den Anweisungen der Mediathekarinnen ist Folge zu leisten. 

Wer gegen die Benutzungsordnung verstösst, den Betrieb der Mediathek stört oder die Mediathek 
vorsätzlich schädigt, kann von der Benutzung ausgeschlossen werden. 

 

Öffnungszeiten 

Mo, Di, Do, Fr     08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 

Mittwoch     08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Während der Vormittagspause bleibt die Mediathek geschlossen, in der Nachmittagspause ist sie geöffnet. 

 

Ausleihbedingungen 

▪ Jede Schülerin/jeder Schüler erhält gratis einen Benutzerausweis, eine Ersatzkarte kostet CHF 5.-.                                                           

▪ Eine Ausleihe erfolgt nur mit Ausweis. 

▪ Es können 3 DVDs und beliebig viele Bücher ausgeliehen werden.                                                           
Die Ausleihfrist für Nonbooks beträgt 2 Wochen, für Bücher 4 Wochen. 

▪ Kindergarten-Kinder dürfen 3 Medien ausleihen. 

▪ Ausgeliehene Medien können kostenlos reserviert werden. 

▪ Verlängerungen sind für alle Medien möglich. 
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Haftung  

Für allfällige Schäden, die durch ausgeliehene Medien entstanden sein könnten, lehnt die Mediathek 
jegliche Haftung ab. 

Verloren gegangene, nicht zurückgebrachte, defekte oder verschmutzte Medien werden ersetzt und in 
Rechnung gestellt. Für Schäden an Einrichtung und Beständen haften die betreffenden Personen. 

 

Mahnungen 

Werden Medien nicht fristgerecht zurückgebracht, gilt folgende Regelung: 

▪ 1. Mahnung kostenlos (wird an die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe per Mail verschickt) 

▪ 2. Mahnung CHF 3.- (nach 10 Tagen) 

▪ 3. Mahnung CHF 5.- (nach weiteren 10 Tagen) 

 

Sitzecke 

▪ Zum Bücher- und Zeitschriftenlesen, Stöbern, Chillen... 

▪ Ruhige Gespräche, leise Unterhaltungen 

▪ Nicht herumtollen, keine Kissenschlachten 
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